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Der Halliſche Courier
(Cm Schwetſchke' ſchen Verlage)

Hritung für Stadt und and.

Jn der Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke). Redakteur Dr. Schadeberg.

e 80. Halle, Sonntag den 16. Februar 1851.
Zweite Ausgabe.

Der Vierteljährliche Abonnements Preis beträgt für unſere unmittelbaren Abnehmer 22/, Sgr. durch die reſp. Poſt Anſtalten überall nur 26 Sgr.

Die auswärtigen Beſtellungen auf unſre Zeitung erſuchen wir bei den Königlichen Poſtanſtalten unter Angabe unſeres Zeitungstitels

Halliſcher Courier bei Schwetſchke
zu machen und alle brieflichen und ſonſtigen ſchriftlichen Zuſendungen von Bekanntmachungen c. unter der Adreſſe

An die Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke)
an uns gelangen laſſen zu wollen.
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Deutſchland.
Berlin, d. 14. Febr. [Schluß der Sitzung der Zweiten

Kammer.] Der zweite Abſchnitt des Geſetzentwurfes wegen Ein
führung einer Klaſſenſteuer und klaſſificirten Einkom-
menſteuer handelt von den Vorſchriften für die Veranlagung und
Erhebung der klaſſifizirten Einkommenſteuer. Der H. 15, zu welchem
die Kommiſſion eine Abänderung vorgeſchlagen hat, wird nach dem
Regierungsentwurfe angenommen, der Kommiſſionsantrag dagegen ver
worfen. F. 15 der Regierungsvorlage lautet:

H. 15. Der klaſſifizirten Einkommenſteuer ſind mit Ausnahme der Mitglieder
des Königlichen Hauſes und der beiden hohenzollernſchen Fürſtenhäuſer alle Ein
wohner des Staats, ſo wie die im Auslande ſich aufhaltenden Staats Angehöri
gen unterworfen welche ſelbſtſtändig beziehungsweiſe unter Hinzurechnung des
etwaigen beſondern Einkommens der zu ihrem Haushalte gehörigen Familienglie
der, ein jährliches Einkommen von mehr als 1000 Thlr. beziehen.

Die 16 und 17 werden nach dem Koimmiſſionsvorſchlage ohne

i ion i der Faſſung angenommenDieſen u Seſnt ren im Auslande belegenen Grund
eigenthum ſind preußiſche Staats Angehörige von der klaſſifizirten Einkommen
ſteuer freizulaſſen wenn ſie den Nachweis führen daß ſie wegen jenes Grund
eigenthums im Auslande einer gleichartigen Beſteuerung unterliegen.

2 17. Auch Ausländer, welche im Jnlande Grundeigenthum beſitzen, ſind,
ſofern die Geſammtheit deſſelben ein Einkommen von mehr als 1000 Thlr. gewährt,
in Anſehung des Letzteren zur Einrichtung der klaſſifizirten Einkommenſteuer ver
pflichtet. Daſſelbe gilt von Ausländern, welche im Jnlande gewerbliche oder Han
delsanlagen beſitzen oder Theilnehmer an ſolchen ſind. Andere Ausländer ſind die
ſer Steuer nur dann unterworfen, wenn ſie ſich des Erwerbes wegen oder länger
als ein Jahr im preußiſchen Staate aufhalten

Ferner wird nach längerer Diskuſſion in der Faſſung der Kom

miſſion angenommen eH. 18. Die Veranlagung der klaſſifizirten Einkommenſteuer erfolgt lediglich
nach Maßgabe des GeſammtEinkommens, welches dem Steuerpflichtigen aus Grund
eigenthum, aus Kapitalvermögen oder aus Rechten auf periodiſche Hebungen oder
auf Vortheile irgend welcher Art aus dem Ertrage eines Gewerbes oder irgend
einer Art gewinnbringenden Beſchäftigung zufließt. Nach dieſem Einkommen wird
jeder Steuerpflichtige zu einer der im H. 19. bezeichneten Steuerſtufen dergeſtalt
eingeſchätzt, daß der Jahresbetrag ſeiner Steuer drei Prozent ſeines Einkommens
nicht überſteigt3 Die 19. und 20. werden nach dem Regierungsvorſchlage,
deſſen unveränderte Annahme die Kommiſſion beantragt, ohne De
batte angenommen. Sie lauten:

H. 19. Die Steuer beträgt monatlich in der 1. Steuerſtufe 2 Rthlr. 15 Sgr.,
in der 2. 3 Rthlr., in der 3. 3 Rthlr. 15 Sgr. in der 4. 4 Rthlri, in der 5.
5 Rthlr., in der 6. 6 Rthlr., in der 7. 7 Rthlr. in der 8. 8 Rthlr., in der 9.
9 Rthlr., in der 10. 10 Kthlr., in der 11. 12 Rthlr., in der 12. 15 Kthlr., in
der 13. i8 Rthlr. in der 14. 24 Rthlr., in der 15. 30 Rihlr. in der 16. 40
Rthlr., in der 17. 50 Rthlr., in der 18. 60 Rthlr., in der 19. 80 Rthlr., in der
20. 100 Rthlr., in der 21. 130 Rthlr., in der 22. 160 Rthlr. in der 23. 200
Rthlr., in der 24. 250 Rthlr., in der 25. 300 Rihlr., in der 26. 350 Rihlr., in
der Sie Rthlr., in der 28. 450 Rthlr., in der 29. 500 Rihlr., in der 30.
600 Rthlr.

S. 29. Behufs der Einſchätzung zur klaſſifizirten Einkommenſteuer wird all
jährlich für jeden landräthlichen Kreis, ſo wie für jede zu einem Kreisverbande
nicht gehörige Stadt unter dem Vorſitz des Kreislandraths oder eines beſonderen,
von der Bezirksregierung zu ernennenden Kommiſſars eine Kommiſſion gebildet,
deren Mitglieder von der Kreis beziehungsweiſe Gemeindevertretung zu einen
Drittheil aus Mitgliedern derſelben, zu zwei Drittheilen aber aus den einkommen-
ſteuerpflichtigen Einwohnern des Kreiſes oder der Stadt gewählt werden. Bei der
Wahl der letztern iſt darauf zu ſehen, daß die verſchiedenen in dem Kreiſe oder in
der Stadt vorhandenen Arten des Einkommens (aus Grundeigenthum, Kapitalbe
ſitz und Gewerbebetrieb) möglichſt gleichmäßig vertreten werden.

Die Wahl darf nur aus Gründen welche zur Ablehnung einer Vormund
ſhaft berechtigen, oder in dem Falle abgelehnt werden, wenn der Gewählte bereits
drei Jahre hintereinander Mitglied der Einſchätzungs Kommiſſion geweſen iſt.

Die Zahl der Mitglieder dieſer Kommiſſion wird für die einzelnen Kreiſe und
Städte mit Rückſicht auf deren Größe und auf die Einkommens Verhältniſſe ihrer
Einwohner von der Bezirks Regierung beſtimmt.

Der letztern ſteht auch die Befugniß zu, innerhalb deſſelben landräthlichen
Kreiſes für einzelne größere ſtädtiſche oder ländliche Gemeinden die Bildung be
ſonderer EinſchätzungsKommiſſionen, nach den in vorſtehenden gegebenen Beſtim
mungen anzuordnen. In großen Städten können mehrere Unter Kommiſſionen
gebildet werden.

21, welcher nach der Regierungsvorlage lautet:
Der Vorſitzende der Einſchätzungs Kommiſſton, welcher zugleich die Jntereſ

ſen des Staates zu vertreten hat, leitet innerhalb des Kreiſes oder des kleineren
Bezirks, für welchen die Kommiſſion errichtet iſt, das Veranlagungsgeſchäft und iſt
beſonders dafür verantwortlich, daß das letztere überall nach den in dem gegen
wärtigen Geſetze aufgeſtellten Grundſätzen zur Ausführung gelange.

Er hat vor Allem die Aufnahme einer vollſtändigen Nachweiſung aller derje
nigen Einwohner und der im Auslande fich aufhaltenden Grundbeſitzer ſeines Ein
ſchätzungsbezirks zu bewirken, welche auf Grund der Klaſſenſteuerliſten und ſonſt
vorhandenen Nachrichten für einkommenſteuerpflichtig zu erachten ſind. Zugleich
hat der Vorſitzende über die Beſitz, Vermögens Erwerbs und ſonſtigen Ein
kommensverhältniſſe der Steuerpflichtigen, ſo weit dies ohne tieferes Eindringen in
die erſteren geſchehen kann, möglichſt vollſtändige Nachrichten einzuziehen über
haupt alle Merkmale, welche ein Urtheil über das in Anſatz zu bringende Einkom
men näher zu begründen vermögen zu ſammeln. Bei der Aufnahme der Nach
weiſung der Steuerpflichtigen ſowohl, als zur Beſchaffung der erforderlichen Nach
richten über deren Vermögens und Einkommensverhältniſſe hat ſich der Vorſitzende
der Einſchätzungskommiſſion nach ſeinem Ermeſſen der Mitwirkung der Gemeinde
vorſtände, welche allen ſeinen Aufforderungen Folge zu leiſten ſchuldig ſind zu
bedienen. Die Ergebniſſe der von ihm eingezogenen Nachrichten überträgt er in
die Einkommens Nachweiſung eines Bezirks und bezeichnet dann in der dazu be
ſtimmten Spalte dieſer Nachweiſung gutachtlich für jeden Steuerpflichtigen dieje
nige Steuerſtufe, in welche derſelbe nach dem ihm beizumeſſenden Geſammt Ein
kommen einzuſchätzen ſein dürfte. Der Vorſitzende hat außerdem noch die zur Be
ſchlußnahme der EinſchätzungsKommiſſion, deren Zuſammenberufung von ihm aus
geht, erforderlichen Vorbereitungen zu treffen und die Beſchlüſſe der letzteren,
ſo weit er ſelbſt nicht dagegen die Berufung an die Bezirks Kommiſſion (8. 22)
einzulegen ſich veranlaßt findet, zur Ausführung zu bringen.
wurde mit einer vom Abg. Maclean vorgeſchlagenen Abänderung,
welche ausſpricht, daß hierbei die in den 99. 27 und 29 beſtimmten
Abſchätzungsgrundſätze zur Anwendung zu bringen ſeien, angenommen.

Zu 22. hat der Abg. Graf v. Arnim folgendes Amendement
geſtellt. in dem 3. Alinea anſtatt der Worte: „binnen 3 Wochen,
binnen 3 Monaten zu ſetzen.“ Nach kurzer Debatte, in welcher der
Abg. v. BismarkSchönhauſen und der Regierungs Kommiſſa
rius ſich für die Annahme des Amendements erklären, wird der 22.
mit dem Antrage des Abg. v. Arnim angenommen. Der Regie
rungsentwurf lautet:

S. 22. Die Einſchätzungs Kommiſſion unterwirft die von ihrem Vor
ſitzenden aufgeſtellte EinkommensNachweiſung unter Benutzung äller ihr zu
Gebote ſt heuden Hülfsmittel einer genauen Prüfung. Dab. i iſt zwar eben
falls (J. 21.) jedes läſtige Eindringen in die Vermögens und Einkommens
Verhältniſſe der einzelnen Steuerpflichtigen zu vermeiden; jedoch hat die Kom
miſſton das Recht, wenn ſie zur Erlangung einer näheren Kenntniß von den
Einkommens Verhältniſſen eines Steurpfl'chtigen es für nöthig erachtet, von
den Verhandlungen der freiwilligen Gerichtssarkeit und den Hypothekenbüchern

Einſicht zu nehmen. hNachdem die Prüfung vollzogen iſt, hat die Kommiſſion nach Den raten

nen Ermittelungen oder anderweit bekanſten e e iſt.
e e et t ſeſtellang der Steuerſtufe, in welchee e tigen iſt die erfolgte Fe Linde ſche ereeh iſt Mit dem Betrage der von ihm zu entrichtenden Steuer



Hnter dem Eröffnen bekannt zu machen daß ihm dagegen die bei dem Vor
ſitzenden der Einſchätzungs Kommiſſion einzureichet de Reklamotion an die Be
zirks Kommiſſion (F. 23.) binnen 3 Monaten präkluſiviſcher Friſt offen ſtehe
Die Beſchlüſſe der Kommiſſion werden nach einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.
Dem Vorſitzenden ſteht ein Stimmrecht nur im Falle einer Stimmengleichheit
der übrigen Kommiſſionsmitglieder zu, und giebt dieſenfalls ſeine Stimme den
Ausſchlag. Gegen die Beſchlüſſe der Einſchätzungs Kommiſſion iſt der Vor
ſitzende berechtigt, die Berufung an die Bezirks Kommiſſion einzulegen, bis zu
deren Entſcheidung die Ausführung der erſtern ſiſtirt bleitt. Die Ausfertigun
gen und Entſcheidungen der Kommiſſion ſind von dem Vorſitzenden und min
deſtens zwei Mitgliedern zu vollziehen.Es werden hierauf die 23. bis 31. in der Faſſung der Kom
miſſion ohne Debatte angenommen, eben ſo die von der Kommiſſion
vorgeſchlagenen 99. 32——37. (Wir theilen dieſelben in der nächſten
Nummer mit.)

Der Abg. Schubert hat einen Zuſatz zu dem Geſetze beantragt,
wonach die Wirkſamkeit des Geſetzes auf die Dauer bis zum 31. De
cember 1852 beſchränkt werden ſoll, und begründet dieſen Antrag.
Es müſſe, wenn man eine ſolche Vergrößerung des Budgets beabſich
tige, zunächſt eine Menge von Erfahrungen geſammelt werden, ehe
man in ein Definitivum übergehe. Die Sparſamkeit ſei immer der
Vorzug der preußiſchen Finanzverwaltung geweſen in der letzten Zeit
ſei eine große Summe von Skaatsſchulden kontrahirt, man müſſe das
Syſtem der Sparſamkeit bewahren, wenn man auch nicht mit der Be
willigung nothwendiger Subventionen zurückhalten dürfe.

Abg. v. BismarkSchönhauſen: Er habe nie geglaubt, daß
zur Feſtſtellung des gegenwärtigen Geſetzes die vollendete Budgets
Berathung abgewartet werden müſſe. Der Vorredner habe verſucht,
dies zu beweiſen, habe aber zugleich die Beweiſe durch ſeine eigenen
Ausführungen wieder entkräftet. Es liegt in dem Konſtitutionglismus
das Bedürfniß eines progreſſiven Budgets, wofür die Freiheit erkauft
werde. Durch die widerrufliche Bewilligung dieſer Steuer werde der
Neigung zur Steuerverweigerung, um dadurch die Durchführung des
Willens der Kammer zu erzwingen, Spielraum gegeben. Er be
trachte es für ein Unglück, wenn in einer künftigen Kammer eine Par
tei dominiren würde, deren Deviſe ſei: Nieder mit dieſem Miniſte
rium eben ſo, wenn eine Kammermajorität die auswärtige Politik
in die Hand nähme. Dies ſei allenfalls möglich in einem engliſchen
Parlamente, wo ſich zwei beſtimmt abgegränzte Parteien befänden,
nicht aber in der unſrigen, wo die Majorität von einem zufälligen Zu
ſammenſtimmen verſchiedener Fraktionen abhänge, von denen keine mit
dem Miniſterium in enger Verbindung ſtehe. (Hört! Hört!) Die ge
genwärtige Kammer ſei keine Volksvertretung, ſie ſei nur eine Ver
tretung der Steuerkraft.

Der Präſident macht den Redner darauf aufmerkſam, daß im
Art. 83. der Verfaſſung beſtimint ſei, daß beide Kammern die Vertre
tung des Volks ausmachen.

Abg. v. Bismark iſt für dieſe Mittheilung ſehr dankbar, glaubt
aber, daß dieſer offizielle Titel dem Urtheile über das Weſen keinen
Abbruch thun könne. Die Büreaukratie habe eben ſo wenig ſeine
Sympathieen, ſie ſei eine intellektuelle Schwägerin der Revolution. Der
Redner ſpricht ſich ſchleißlich dahin aus daß er nur dann für das
Geſetz ſtimmen könne, wenn es keine Zeitbeſtimmung enthalte. Die
Zeit der Mißtrauensvoten ſei zu Ende. Das gegenwärtige Miniſte
rium ſei ſchon bei ſeinem Amtsantritte von der Nationalverſammlung
mit einem Mißtrauensvotum begrüßt worden. Es habe daſſelbe aber
nicht beachtet, ſondern während der zwei Jahre dennoch zum Wohle
des Landes der Regierung vorgeſtanden und das Land ſei ihm ſehr
dankbar dafür. (Bravo und Ziſchen.)

Abg. Urlichs widerſpricht dem vorigen Redner darin, daß in
England nur zwei Parteien im Parlamente exiſtirten, ferner darin,
daß die Einnahme des Staates Ausfälle erlitten habe er nimmt die
Verfaſſung gegen frivole Spöttereien, welche aller Moral und aller
Ehrerbietung vor dem Geſetze widerſprächen, in Schutz. (Bravo!) Jn
der Sache erklärt ſich der Redner für die beſchränkte Zeitdauer der
Bewilligung.

Abg. Falk: Dies Geſetz ſei ein entſchiedener Fortſchritt in der
Steuergeſetzgebung Preußens, den er für alle Zeit feſtgehalten wiſſen
wolle. Er ſei daher dafür, das Geſetz pure anzunehmen.

Abg. v. Patow (für das Amendement Schubert): Das in
Rede ſtehende Amendement ſtehe mit dem Artikel 109. in keinem Zu
ſammenhange. Wolle die eine Kammer der Regierung finanzielle
Verlegenheiten bereiten ſo könne ſie es auch mit ihrem gegenwärti
gen verfaſſungsgemäßen Rechten. Die zeitweiſe Bewilligung enthalte
keine Jnkonvenſenzen. Man ſage, man könne der Regierung das Ver
trauen gewähren, daß ſie, wenn das Bedürfniß wegfalle, ſelbſt auf
die Steuer verzichten würde. Wolle man in Finanzſachen der Regie
rung überall Vertrauen geben, ſo möge die Kammer der Regierung
ihr ganzes Mandat in die Hände legen. (Bravo!)

Es iſt ein Antrag auf Schluß der Diskuſſion eingelaufen. Ein
geſchrieben ſind noch für den Geſetz Entwurf v. Kleiſt Retzow, Oſter
rath, gegen denſelben Richtſcheidt, Harkort. Der Schluß wird ver
worfen, dagegen die Vertagung der Diskuſſion angenommen. Schluß
der Sitzung 2 Uhr. Nächſte Sitzung: Morgen 12 Uhr Mittags.
Tagesordnung Fortſetzung der heutigen Diskuſſion, Interpellation
des Abg. Hirſch an den Handelsminiſter

Berlin, d. 14. Febr. Nachdem die Dislocations Verhältniſſe
der Armee für die nächſte Zeit wieder einen dauernden Charakter an
genommen haben und plötzlich eintretende Veränderungen derſelben
nicht mehr zu erwarten ſtehen, hat ſich das Kriegsminiſterium veran
laßt geſehen, ſeine Verfügung vom 10. October 1848 in Betreff der
Unzuläſſigkeit des Uebertritts der einjährigen Freiwilligen zu anderen

Regimentern wieder aufzuheben. Hiernach tritt die frühere Verfü-
gung der Miniſterien des Jnnern und des Kriegs vom 8. April und
20. Ton 1817 wieder in Kraft.

ach einem Artikel in der offiziellen „Hannoverſchen Zeitung“iſt bekannt, daß Seitens der hannoverſchen keinen n di Be
ſetzung des Kronenwerks durch däniſche Truppen Proteſt erhoben wor
den. Man hört jetzt, daß noch mehrere deutſche Regierungen dem
Beiſpiele Hannovers folgen werden.
Frankfurt a. M., d. 12. Febr. Dem Dresdner Journal

wird von hier geſchrieben: Jm Bundespalais werden vorläufig Anſtal
ten zur Aufnahme einer neuen Bundesbehörde getroffen. Als irrig
darf die Nachricht bezeichnet werden, daß dieſelbe nur eine proviſori
ſche ſein werde. Es wird eine definitive ſein. Jn gutunterrichteten
Kreiſen hält man neun Glieder, eilf Stimmen für das Wahrſcheinli
che. Man hat in denſelben nie der Anſicht gehuldigt, daß der Wider
ſtand einiger kleinen Regierungen gegen den Antrag der Kommiſſionwohl mehr als ein vorübergehender n werde.

Hannover, d. 13. Febr. Jn der heutigen Sitzung der (ge
ſtern wieder eröffneten) II. Kammer richtete Abg. Lang II. folgende
Interpellation an den Miniſter des Jnnern Lindemann: Haben die
Kammern eine Vorlage zu erwarten 1) über die Gründe, welche dem
nun entlaſſenen Miniſterium das Vertrauen der Kammern entzogen,
und ſeinen Rücktritt veranlaßt haben 2) über die Grundſätze, welche
dem gegenwärtigen Miniſterium in der deutſchen Frage, namentlich
auch in der ſchleswigholſteiniſchen und kurheſſiſchen Angelegenheit zur
Richtſchnur dienen werden, und gedient haben Miniſter Lindemann
erwidert: Ueber den erſten Theil der Anfrage wird keine Vorlage er
folgen, wohl aber über den zweiten und Das baldigſt.

Kiel, d. 12. Febr. Der franzöſiſche Oberſt Latour du Pin zeigt
ſich hier, man ſagt, er ſei nach Friedrichsort beſtimmt wahrſcheinlich,
um Befeſtigungspläne zur künftigen Sicherung zu entwerfen. Die
(jetzt freigelaſſenen) gefangenen deutſchen Freiwilligen ſollen in Swi
nemünde abgeſetzt ſein.

Kiel, d. 12. Febr. Der ſchleswig-holſteiniſchen Landes Ver
ſammlung wurde die Mittheilung gemacht, daß die Kommiſſaire zu
geſagt hätten, daß in Südſchleswig nur ſo viele däniſche Truppen
theile ſtehen bleiben würden, als erforderlich ſein würden, die Ord
nung aufrecht zu erhalten. Jn der Stadt Schleswig werden allein
drei Bataillone liegen bleiben, ſowie das ganze Land von den Dänen
occupirt bleiben wird.

RNendsburg, d. 11. Febr. Daß die Dänen das Kronen
werk bis zur Kanalſchleuſe beſetzt haben, iſt leider Thatſache es
fehlt aber an jedem Grunde, anzunehmen, daß ihnen auch die Alt
ſtadt überlaſſen werden ſolle. Vielmehr ſcheint es, daß die Bundes
truppen jetzt ſelbſt zu der Einſicht gelangt ſind, daß vie Zulaſſung der
Dänen in das Kronenwerk nur aus gänzlicher Unkunde der localen
und militäriſchen Verhältniſſe hat geſtattet werden können. Auch hat
der wackere öſterreichiſche Kommandant, General Signorini, die Alt
ſtadt mit Oeſterreichern beſetzt, ſowie ſtarke Wachen gegen das Kro-
nenwerk aufſtellen laſſen, und die Aeußerungen der öſterreichiſchen Of
fiziere ſtimmen ſämmtlich darin überein, daß auch das Kronenwerk
in Kurzem von den Dänen geräumt ſein werde. Der Geiſt der Zag
haftigkeit iſt keineswegs der der hieſigen Bürgerſchaft. Wir hegen zu
dem General Signorini, der hier mit höchſt anerkennungswürdiger
Biederkeit und Humanität aufgetreten iſt, das ſichere Vertrauen, daß
er eine ſolche Schmach, wie die Einräumung ganz Rendsburgs an die
Dänen, von den öſterreichiſchen Truppen und der Stadt fernhalten wird.

Rendsburg d. 13. Febr. Die jüngſten Armeebefehle brin
gen denn nun Beſtimmungen die auf das ſchnelle Ende unſrer ta
pferen Armee ſchließen laſſen. Bis zum 17. ſollen ſämmtliche Offi
ziere ihre Erklärungen abgeben, ob ſie unter den jetzigen Umſtänden
fortdienen wollen oder nicht; es wird ihnen zugleich eröffnet, daß
ſelbſt im Fall die Erklärung für ein Bleiben ausſtele, die Wahrſchein
lichkeit einer Anſtellung eine ſehr geringe ſei. Die Kompagnieen wer
den reducirt bis auf 15 Mann, das Bataillon demnach bis auf 60
Mann. Unſerm ſämmtlichen Militair mit Einſchluß der Offiziere iſt
es ſtreng verboten, das Kronenwerk zu betreten. Dagegen haben wir
täglich, ja ſeit geſtern iſt es nicht zu viel geſagt, ſtündlich, den An
blick der uns verhaßten däniſchen Uniformen in der Altſtadt und im
Neuwerk.

Frankreich.
Paris, d. 13 Febr. Srotz des geſtrigen Moniteurs eröffnet

heute das Journal „Pays“ eine Nationalſubſcription und giebt ſechs
Drte an, wo Beiträge angenommen werden. Die Verwaltung
Foulds wurde wegen unberechtigter Ausgabe von 63 Millionen Francs
in der Legislativen heftig angegriffen.

Vermiſchtes.
Darmſtadt d. 12. Februar. Soeben Vormittags 11 Uhr

hat ſich der Kammerdiener des Grafen v. Görlitz, Namens Schil
ler, erſchoſſen. Schiller war als Zeuge bei dem bekannten Stauff
ſchen Prozeß betheiligt und man iſt geſpannt, aus den bei dem Selbſt
mörder vorgefundenen Briefen zu erfahren, was ihn zu dieſer That

beweee mer Wer t8J a iner Bekanntmachung des Stadtamts von Karlsruhewurden daſelbſt falſche Berend heſſiſchen Gepräges
ausgegeben, die mittelſt Galvanoplaſtik nachgeahmt und täuſchend ahn
lich ſind. Sie ſind nur von leichterem Gewicht, ſchlechterem Klang,
einigen kleineren Riſſen und nicht ganz normalmäßigem i in dem Worte
„Vereinsmünze“ kenntlich.

X
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Die nachſtehenden Dokumente ſind angeb
lich verloren gegangen:

2)

3)

2

5)

Halle a. d.
6)

Die Schuld und Hyypothekverſchreibung
des Branntweinbrenners Johann Chriſtoph
Trommer und deſſen Ehefrau Marie
Chriſtiane, geb. Graetſch zu Teut-
ſchenthal, vom 21. Novbr. 1839, über
275 Darlehn von dem Mühlenmeiſter
Gottfried Peter zu Steuden, einge
tragen auf dem zu Oberteutſchenthal Vol. I.
Pag. 608. Nr. 38. verzeichneten Grund
ſtücke Rubr. III. Nr. 4. zu Folge Verfü-
gung vom 4. Decbr. 1840 nebſt dem Hy
pothekenſcheine von demſelben Tage.
Die beglaubte Abſchrift des Kaufcontracts
vom 11. April 1812, zwiſchen der unver
ehelichten Roſine Eliſabeth Thielecke
und dem Johann Friedr. Erdmann Thie
lecke aus Peißen, und des Nachtrags

vom 23. April 1812 als Schulddokument
über 500 Kaufgelder für den Johann
Chriſtoph Thielecke zu Peißen, ein
getragen auf den Koſſathengütern Nr. 3.
und 16 zu Peißen, Ruhr. III. Nr. 1. zu-
folge Verfügung vom 6. Oktober 1820,
nebſt dem Hypothekenſcheine von demſel
ben Tage.
Die Schuld und Hypothekverſchreibung
des Leinwebers Johann Chriſtian Schaaf
zu Wieskau und deſſen Ehefrau Ro
ſine Eliſabeth, geb. Eſchke, vom 8. Mai
1819, über 120 Darlehn von den
Geſchwiſtern Friederike Roſine und Jo
hann Gottlieb Pietſchke, wovon 60
für Frau Friederike Roſine Pietſchke be
zahlt und gelöſcht ſind, eingeträgen auf
den in der Wieskauer Flur belegenen, im
Hypothekenbuche Nr. 50. verzeichneten
Grundſtücken Rubr. III. Nr. 1., zufolge
Verfügung vom 8. Mai 1819 nebſt dem
Hypothekenſcheine vom 20. Juni 1821.
Die Verhandlungen vom 20. und 24. Ja
nuar 1816 über das Anerkenntniß der
Roſine Eliſabeth Schaaf, geb. Eſchke
aus Wieskau, über zwei Mal 400
nebſt mehreren andern Präſtationen aus
dem Erbtezeſſe vom 19. Oktober 1809 für
die Geſchwiſter Gottlieb und Friederike
Pietſchke zu Wieskau, wovon die
400 nebſt den Präſtationen für Frie
derike Pietſchke gelöſcht ſind, eingetra
gen auf dem zu Wieskau unter Nr. 15.
verzeichneten Roſſathengute Rubr. III.
Nr. 3. nebſt dem Hypothekenſcheine vom
20. Mai 1820.
Die Schuld und Pfandverſchreibung des
Rittergutsbeſitzers Salomon Friedr. Herr
mann aus Leipzig vom 20. März
1846 über 25,000 Reſtkaufgelder für
den Commerzien Rath J. H. Cohn zu
Deſſau, eingetragen auf dem Rittergute
Zſcherben, Tom. 1. pag. 301. Rubr. III. Nr.
19 zufolge Verfügung vom 10. Auguſt
1846, auf den Grundſtücken Nr. 33 der
Feldmark Schlettau, Rubr. III. Ar. 4 zu
folge Verfügung vom 5ten Mai 1846, aufden Grundſtügen Nr. 32 über geſchloſſene

Güter von Schlettau, Rubr. l. Nr. 5,
zufolge Verfügung vom 14. Januar 1847,
auf dem Anſpanngute Nr. 10 zu Zſcher
ben, Rubr. III. Nr. 14, zufolge Verfü-
ung vom 17. April 1846, auf dem

im Hypothekenbuche von Zſcherben unter

Nr. J e e e Ruhr.III. Nr. 7, mit den Hypothekenſcheinenvom 10. Auguſt 1846, vom e re
14. Januar 1847, vom 17. April 1846
und 18. Mai 1848, nebſt den Eeſſionen
voni 2. Januar 1848, 13. April 1848,
der beglaubten Abſchrift der Vollmacht
vom 20. Juni 1842, wonach von jenem
Kapitale 21,000 an die Wittwen
Kaſſe und 4000 an die Wittwen und
h a e Anſtalt der Univerſität

geliehen ſind. s
Die Schuld und Hypothekverſchreibung
des Schuhmachers Chriſtoph Salomon

und deſſen Ehefrau, Johanne Sophie ge
borene Bringeza aus Löbejün vom
21., ausgefertigt den 27. Januar 1818,
über 70 Darlehn vom Lohgerbermei-
ſter Leberecht Sach ſe zu Gröbzig, ein
getragen auf dem zu Löbejün belegenen
Vol I. Nr. 53 verzeichneten Grundſtücke,
Kubr. III. Nr. 2., zufolge Verfügung vom
27. Januar 1818 nebſt dem Hypotheken
ſcheine vom 1. Auguſt 1820.

7) Die beglaubigte Abſchrift des Kaufcon
tracts vom 4. Mai 1820 und 14. Juni

1820, im Original fälſchlich 1814, zwiſchen
der Wittwe Marie Dorethee Beßler
geborne Patſch und deren Tochter Frie
derike verehl. Ettler aus Dieskau,
als Schulddocument über 225 für die
Wittwe Chriſtiane Eliſabeth Pinckert
geb. Beßler zu Weißenfels, einge
tragen auf dem zu Pritſchöna belegenen
Nr. 18 und 28h verzeichneten Grundſtük
ken Rubr. III. Nr. 1 und 2 ex deereto
vom 23. Juni 1820 nebſt dem Hypothe
kenſcheine von demſelben Tage.

Alle Diejenigen, welche an die vorbenannten
Dokumente und Forderungen als Eigenthümer,
Ceſſionarien, Pfand oder ſonſtige Briefsinha
ber Anſprüche zu haben vermeinen, werden
hierdurch aufgefordert, ſpäteſtens in dem

am 26. April 1851 um II Uhr
an hieſiger Gerichtsſtelle, Zimmer Nr. 6., vor
dem Herrn Obergerichts Aſſeſſor Wierus-
zewski anberaumten Termine ſich zu melden,
widrigenfalls ſie mit ihren Anſprüchen präclu
dirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillſchweigen
auferlegt und die Dokumente amortiſirt werden
würden.

Halle, den 20. December 1850.
Königliches Kreis- Gericht.

J. Abtheilung.

Nothwendige Subhaſtation.
Die dem Gutsbeſitzer Chriſtlieb Heinrich

Friedrich Eduard Schaefer zu Tragart
zugehörigen Grundſtücke, als:
J. Das zu Tragart belegene Anſpanngut,

beſtehend aus einem Wohnhaus Wirth
ſchaftsgebäude, Pferde u. Kühſtall, Scheu
ne Hof und Garten, nebſt Gemeindetheil
und dazu gehörigen Pertinenzien, als:

a) ſechs Viertel Landes in daſiger Flur,
b) acht Acker Wieſen ebendaſelbſt,

einem Gehölz, das Wehrdicht genannt,
über der Luppe;

II. die in Tragarter Flur belegenen, unter
Nr. 1 des Hypothekenbuchs über walzende
Grundſtücke der Tragarter Flur eingetra
genen Grundſtücke, namentlich

1) eine achtel Hufe Feld
a) Nr. 48 b am TriftRaine entlang,

13/, Acker 22 ORth.,
b) Nr. 30 in der Kriegs Ack. 35 [DR.,

Nr. 31 dorfer Mark 43
2) eine achtel Hufe Feld

a) Nr. 39 auf den Querſtücken 13/, Acker,
b) r. 43 daſelbſt Acker 25 DRth.,
c) Nr. 93 an den Ellern hinter dem

Holze 1 Acker 21 [DRth.,
d) Nr. 11 über der Luppe in Gräben

Acker 40 (DRth.,
e) Nr. 14 über der Luppe am Mark

raine Acker 30 Rth.
III. in Kriegsdorfer Flur das unter Nr. 5

des Hypothekenbuchs über walzende Grund
ſtücke der Kriegsdorfer Flur eingetragene
Grundſtück, ein Viertellandes Feld von 9
Morgen 103,2 [DRth.,

a) Nr. 2 auf der Höhe 4 Morgen 102 (Rth.,
b) Nr. 59 in der Aue 5 Morgen 1,2 Rth.

abgeſchätzt zufolge der nebſt Hypothekenſchein
und Bedingungen in unſerem Büreau II ein
nen Taxe auf 11,969 A 12 1
ollen

auf den 23. Auguſt d. J. Vormittags
11 Uhr

an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſubhaſtirt
werden.

Merſeburg, den 28. Januar 1851.
Königl. Kreisgericht, I. Abtheilung.

Bekanntmachung.
Auf höheren Befehl ſollen Donnerstag den

20. d. M. von Morgens 10 Uhr ab auf dem
hieſigen Paradeplatze an der Moritzburg 13 Kö
nigliche Dienſtpferde durch eine Commiſſion öf
fentlich meiſtbietend gegen gleich baare Bezah
lung in Preußiſch Courant verſteigert werden.
Die bekannten Fehler der zu verauctionirenden
Pferde werden beim Verkauf mitgetheilt; eine
fernere Garantie wird indeſſen nicht übernommen

Halle, den 14. Februar 1851.
von Bentivegni,

Major und Commandeur des 2ten Bataillons
32ſten Infanterie Regiments.

Jm Verkaufs Termine der 13 Stück Kö
niglichen Trainpferde des 2ten Bataillons
32. Jnfanterie Regiments am 20. d. M. Vor
mittags 10 Uhr ſollen gleichzeitig einige Offi
zier MobilmachungsReitpferde mit verkauft

werden. Huhndorf,Lieut. und Rechnungsführer.

Grundſtücks Verkaufs Anzeige.
4 bis 5 Rittergüter, im Preiſe von 25 bis
100,000 ſowie circa 20 größtentheils ſchö
ne und billige Landgüter, im Preiſe von
1200 bis zu 28,000 ingl. 5 Waſſer
und einige Windmühlen, 10 Gaſthöfe,
mehrere Schmieden ec., Alles in hieſ. Ge
gend und eirca 20 verſch. Häuſer in hieſiger
Stadt weiſet zum ſofortigen Verkauf nach, ſowie
auch Kapitalien von jeder Summe, nament
lich jetzt ſofort 20,000 zur Ausleihung
auf gute Grundſtücks Hypothek, der Auct.
Commiſſ. Rindfleiſch in Merſeburg.

Anzeige. Durch das Ableben eines
Sattlers und Wagenbauers iſt deſſen mit der
vorzüglichſten Kundſchaft verſehene Werkſtatt
und Wohnung allhier vacant geworden und
deshalb ſof ort zu verpachten. achtliebhaber
können das Nähere erfahren bei dem Schuh
machermeiſter Dietz e in MW tz erſeburg, Dom

Ein geſundes, ſehr kräftiges Wagenpferd,
Apfelſchimmel, ſteht zum Verkauf klein inſtraße Nr. 213. wer

Ein Verwalter, nicht unter 28 Jahre
alt, wird geſucht durch A. Kuckenburg im
alten Deſſauer.

Friſche Schmelzbutter à 6 vor
züglich gute Tiſchbutter à 7 un ſo
wie mehrere andere Sorten bis 3 a
bei Kübeln und Fäſſern lbilliger, offerirt die
Butterhandlung von

F. A. Perſchmann,
Leipzigerſtr. Nr. 320,

neben dem Herrn Kaufmann Kade.

Bairiſche Talg Seife,
von anerkannt guter Qualité, erhielt ich in
Commiſſion und empfehle ſolche bei Centnern
und herab bis zu 1 zu ſehr billigem Preiſe.

F. A. Perſchmann,
Leipzigerſtr. Nr. 320,

neben dem Herrn Kaufmann Kade.

Junge Schweine, 2, 4 und 5 Monat alt,
werden von jetzt, Saugferken vom 20. d. M.
ab auf dem Rittergut Raſchwitz bei Lauch
ſtedt verkauft.

So eben kam in Beſitz einer gro
ßen Sendung Gothaer in en,
wenig geſalzen, und empfehle ſol
chen im Ganzen à b

Heringshandlung von Boltze.
Sehr fetten ſtarken äuch. Weeriache a t 18 kg eben

oltze



zur Anſicht ausliegen.
Selbige verſpricht,

chen und Umnähen nach d

Fabriken in Leipzig vorſtand, gebleicht werden, den Neuen gleichend,

Zimmermann,
rohhüte, as: Noßhaar, Brüſſeler, Bordüren u. ſ. w., zum Wa

en neueſten Pariſer und Wiener Façons an, woren Modelle

da die Hüte von einem Appreteur, der ſeit I0 Jahren einer der erſten Strohhut
in kürzeſter Friſt zurückzuliefern.

Fetten ger. Weſerlachs,
Friſchen großkörnigen ruſſiſchen Caviar,
echte Straßburger GänſeleberPaſteten,
Große Lüneburger Neunaugen
Deſten Schweizer Käfe, à V 7 Limburger Käſe, à St. 7 hol-

ländiſchen Käſe, à 6 ſowie Parmeſan u. Kräuter- Käſe empfiehlt
7 zultius Fran gr. Steinſtraße Nr. 85.

e

à Pfd. 20 Sgr.,

Den e friſchen Silberlachs empfing und empfiehlt

O Fn,große Ulrichsſtraße Nr. 13.
Große friſche Holſteiner Auſtern

u

Carl Kramm.

Von den beliebten wollenen Damen
empfing die fehlenden Farben wieder und empfiehlt

Schweineborſten kaufe auch dieſes
ahr.
Halle. G. Foeſe.
Fr. Lange, geprüfter und ſelbſt

an Brüchen leidender Bandagiſt, gr. Ulrichs
ſtraße Nr. 66, empfiehlt Bandagen jeder Art

Die beſten marinirten Heringe be
kommt man Nu r bei BVoltze.

Limburger u. baierſche Sabnenkäſe
von ganz vorzüglicher Güte, das
Stück I. U ſchwer koſtet T
ausgewogen à trafen ſo eben
ein bei Boltze.

Meſſinger Citronen, ausgezeichnet
ſchöne große Frucht, empfiehlt in Kiſten und
ausgezählt Mröedr. n. Man

eld KaſſenEiſerne Geld Kaſſen ſtehen billig zu
verkaufen gr. Ulrichsſtr. Nr. 79.

Friſcher Kalk
Donnerstag den 20. d. Mts. bei Trübe.

e Ein junger Hund WachtelArt),
weiß mit braunen Ohren, braunen

Flecken auf dem Kopfe und Rücken,
iſt entlaufen. Der Wiederbringer erhält eine
Belohnung Ranniſche Straße Nr. 435.

ne

Engl. Patent- Hanfgarn
erhielt neue Zuſendung in vorzüglicher Qualität

A. Pohl mann ſern
Brüderſtraße Nr. 226.

Thüringer Bahnhofe.

Shawls
Fcändler.

Von einem hochlöblichen landwirthſchaftlichen
Vereine des Merſeburger Kreiſes wurde am
29. Jan. unſerm endesunterſchriebenen Bauern
Vereine ein Bildniß von Albrecht Thaer's
Denkmale zum Praſent gemacht. Wir fühlen
uns zum wärmſten Danke für das hochgeneigte
Wohlwollen des oben erwähnten landwirth
ſchaftlichen Vereines verpflichtet, und hoffen,
uns daſſelbe am beſten dadurch zu erhalten,
wenn wir in unſerem kleinen Kreiſe mit allen
Kräften den Sinn und Geiſt Thaer's zu för
dern uns beſtreben.

Der BauernVerein zu Reinsdorf,
am 9. Febr. 1851.

Jm Namen deſſelben
der Vorſtand.

Neubarth.
Bei dem Scheiden aus dieſer Gegend kön

nen wir es uns nicht verſagen, unſern freund
lichen Wirthen zu Höhnſtedt noch einmal
einen Scheidegruß Zzuzurufen noch einmal ih
nen unſern herzlichen Dank auszuſprechen für
eine ſo gütige Aufnahme wie wir ſie fanden
in dem lieben Höhnſtebt. Die Erinnerung
daran wird jederzeit ein freundliches Bild in
unſere Seele zurückrufen.

Halle, den 15. Februar 1851.
Die Soldaten beim Pferde Depöt des

Aten Armee Corps.

Bienen- Verein
Mittwoch den 19. d. Mts. Nachmittags 2 Uhr

in Weſtewitz. S. B.
Es iſt eine neu tapezirte Wohnung für eine

ruhige Familie zu vermiethen und kann ſogleich
oder Oſtern bezogen werden. Dieſelbe enthält 3
Stuben, einige Kammern, Küche, nebſt allem
nöthigen Zubehör, und iſt zu erfragen in
Nr. 1288 auf dem Neumarkt.

Ein geſchickter Tiſchler findet ſofort dauernde
Beſchäftigung in der Pianoforte Fabrik
von G. Sonigmann, kl. Ulrichsſtraße.

Ein Sohn rechtlicher Eltern, mit gehörigen
Schulkenntniſſen, wünſcht die Handlung zu
erlernen. Alles Nähere ertheilt J. G. Fied-
ler in Halle, kl. Steinſtraße Nr. 209.

Compagnon Geſuch.
Der Beſitzer einer Zuckerfabrik, welche bis

jetzt die glänzendſten Reſultate geliefert hat,
will die Fabrik wenigſtens um das Doppelte
vergrößern und nach der neueſten Conſtruction
einrichten. Hierzu ſucht er einen Theilnehmer,
der ein Vermögen von circa 15 bis 20,000
hat und dem dafür die größte Sicherheit ge
ſtellt werden ſoll. Reflectirende wollen ihre
Adreſſen gefälligſt unter der Chiffre K. K.
peste restante Halle abgeben.

20 Schock ſtarke pflanzbare Pflaumenbäume
und alle andere veredelte Obſtſorten ſtehen zum
Verkauf beim Gärtner Zander im Waiſen
garten.

Sonntag den 16. Februar Concert im

ihn
Geb auerſche Buchdruckerei in Halle.

Stadttheater in Halle.
Sonntag den 16. Februar:

Glöckner von Notre- Dame,
Schauſpiel in 6 Akten v. Ch. BirchPfeiffer.

Montag den 17. Februar:
Zum Benefſiz für Herrn Jooſt:

Des Adlers Horſt,
romantiſch komiſche Oper in 3 Akten von

Franz Gläſer.

Marktberichte.
Halle, den 15. Februar.

Das Geſchäft bleibt leblos und ſind nur unbedeu
tende Schwankungen bei Rüböl vorgekommen.

Weizen 36—45
Roggen 33—36
Gerſte 21——23
Hafer 17—20
Erbſen 28—34
Linſen 3242 p.
Bohnen 34-—38
Spiritus 22 Br., 21 G.
Rüböl 11 bz. und ferner zu bedingen.
Mohnöl 12 Br., 12 G.
Leinöl 12 Br.
Kümmel s F.Tenchel 7 p.Stärke r.Kleeſagt kommt mehr zu Markte als man erwar

tete, und iſt namentlich weiße ſchwerer zu begeben und
e liebiger anzunehmen während rothe mehr

Abzug ſindet. Weiße 7—10 rothe 9—15
Stettin, d. 14. Febr. Roggen 31, pr. Frühjahr

31 bz. u, G. Rüböl 10, pr. Frühjahr 10 Br. pr.
Herbſt 10 G. Spiritus 24, pr. Frühjahr 24.

Hamburg, d. 14. Februar. Getreide flau. Oel
unverändert flan.




	Hallische Zeitung : Hallischer Courier
	Jahr
	Monat
	Tag
	No 80.
	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]
	[Colorchecker]






